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Langsamverkehr

Viel Unterstützung für den Langsamverkehr
Der Langsamverkehr spielt in der
Freizeitgestaltung und im Som-
mertourismus eine zunehmend
wichtigere Rolle. Rund 10'000 Ki-
lometer beschilderte Wanderwe-
ge und über 4'000 Kilometer si-
gnalisierte Mountainbikerouten
stehen Einheimischen und Gäs-
ten auf Bündner Boden zur Verfü-
gung. Mit verschiedenen Mass-
nahmen will der Kanton dieses
wirtschaftliche Potential nutzen.

Graubünden ist von seiner topogra-
fischen Beschaffenheit her gerade-
zu als Wander- und Mountainbike-
land prädestiniert. Das von den Ge-
meinden und Alpkorporationen gut
unterhaltene Wegnetz in einer kultu-
rell und landschaftlich äusserst rei-
chen und vielfältigen Landschaft bie-
tet eine hervorragende Grundlage
für einen nachhaltigen Tourismus
mit hoher regionaler Wertschöpfung.
Gemäss dem Bericht des Bundes-
amtes für Sport zum Sportverhalten
der Schweizer Bevölkerung (2008)
stehen Radfahren / Mountainbiken
mit 35 Prozent und Wandern / Nord-
icwalking mit 34 Prozent weit an der
Spitze der Sportartenpräferenz der
Schweizer Sportlerinnen und Sport-
ler. Deutlich abgeschlagen folgen
das Schwimmen mit 25 Prozent und
das Skifahren mit 22 Prozent.

Die Regierung ist gewillt, diese
Chance für den wichtigsten Impuls-
geber der Bündner Wirtschaft

. In konsequenter Folge hat sie
im März dieses Jahres das Projekt
graubündenBIKE genehmigt und die
notwendige Finanzierung sicherge-
stellt. Damit soll Graubünden im
schweizerischen und europäischen
Kontext langfristig zur führenden
Mountainbikeregion aufgebaut und
neue, nachhaltige Wertschöpfung
im Kanton generiert werden. Die im
Auftrag des Amtes für Wirtschaft
und Tourismus erarbeitete Konzept-

zu nut-
zen

studie sieht vor, in den nächsten
vier Jahren unter der Marke grau-
bündenBike gesamthaft rund 3.6 Mil-
lionen Franken zu investieren.

Seit längerem engagiert sich der
Kanton mit verschiedenen Mass-
nahmen in der Förderung des Lang-
samverkehrs in der Freizeitgestal-
tung, im Tourismus und im Alltags-
verkehr. So genehmigte die Regie-
rung in den letzten Jahren gesamt-
haft 500'000 Franken für die Ent-
wicklung von SchweizMobil. Auf
kantonaler Ebene beauftragte sie
die kantonale Fachstelle für Lang-
samverkehr mit der Realisierung
der Wegweisung von

. Mittlerweile haben verschiede-
ne Organisationen den Ball aufge-
nommen. In Absprache und mit Be-
teiligung der Fachstelle sind weitere
regionale Weitwanderrouten wie
der Jakobsweg, der Walserweg und
die Via Albula/Bernina realisiert und
ein entsprechendes Marketing um-
gesetzt worden.

1'430 Kilome-
ter Wander- und Mountainbikerou-
ten

Mit der umfassenden Kommunikati-
on dieser neuen touristischen Ange-
bote - vorwiegend über das Internet
- stellen SchweizMobil und Grau-
bünden Ferien sicher, dass die anvi-
sierte jährliche Wertschöpfung im
Umfang von bis zu 500 Millionen
Franken für die ganze Schweiz,
hochgerechnet aus den Erfahrungen
mit dem Veloland, auch erreicht
wird. Die Ergebnisse der ersten zwei
Jahre lassen hoffen, dass diese Pro-
gnosen nicht unrealistisch sind.

Ein grosser Verbesserungsschritt
steht im Alltagsverkehr bevor. Im
Jahr 2007
verschiedene Einzelmassnahmen
zwischen Rhäzüns und Chur für ein
zusammenhängendes Langsamver-
kehrsnetz mit direkten und sicheren
Veloverbindungen für den Alltags-
verkehr. An deren Umsetzung

in den Jahren 2011
bis 2014 wird sich der Kanton mit
2.6 und der Bund voraussichtlich mit
3.5 Millionen Franken beteiligen.

genehmigte der Kanton

im
Rahmen des Agglomerationspro-
grammes Chur

Der alpine Langamverkehr als Standortvorteil Graubündens
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Mit graubündenBIKE zur führenden Bikeregion
Gemäss Wirtschaftsleitbild Grau-
bünden 2010 soll der Kanton Grau-
bünden die führende Ferienregion
der Alpen mit qualitativ hoch ste-
henden touristischen Produkten
werden. In diesem Sinne haben das
Amt für Wirtschaft und Tourismus
sowie die Fachstelle Langsamver-
kehr des Tiefbauamtes ein Projekt
mit dem Ziel lanciert, Graubünden
als führenden Anbieter von naturak-
tiver Erholung mit den Sportarten
Mountainbiken, Wandern, Nordic-
walking, Winterwandern sowie wei-
teren Aktivitäten der Human Powe-
red Mobility zu positionieren.

In einem ersten Schritt erstellte ein
externes Büro ein konkretes Kon-
zept für den Schwerpunkt Moun-
tainbike. In Interviews mit den Tou-
rismusdestinationen und anderen
Leistungsträgern wurden die Ist-
Situation und die Bedürfnisse auf-
genommen, Ziele definiert und kon-
krete Massnahmen vorgeschlagen.
Mit gesamthaft 3.6 Millionen Fran-
ken inklusive Eigenleistungen der
Beteiligten sollen in den Jahren
2010 bis 2013 rund 30 Massnah-
men umgesetzt werden. Eine wich-
tige Rolle spielen verbindliche Qua-
litätsstandards und standardisierte
Werkzeuge, welche es den einzel-
nen Destinationen erlauben, ihr spe-
zifisches Angebot unter dem Label
Graubünden auf einem hohen Stan-
dard weiterzuentwickeln und zu ver-
markten.

Das Konzept stiess bei der im Kan-
ton weitgestreuten Vernehmlassung
auf ein positives Echo. Ende März
genehmigte die Regierung das von
der Fachstelle für Langsamverkehr
eingereichte Projekt und einen Bei-
trag von gesamthaft maximal 1.5
Millionen Franken mit Mitteln der

.
Die Stiftung für Innovation, Entwick-
lung und Forschung Graubünden si-
cherte vorerst 500'000 Franken zu.
Ein weiterer substantieller Beitrag
wird bei einem erfolgreichen Pro-
jektverlauf in Aussicht gestellt. Ein
vom Amt für Wirtschaft und Touris-
mus eingesetzter Beirat mit Mitglie-
dern aus der Tourismuswirtschaft

Neuen Regionalpolitik des Bundes
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Von der Idee zur signalisierten Route

ernd beeinträchtigen. Dazu gehört
beispielsweise auch das Signalisie-
ren von Mountainbikerouten auf Wan-
derwegen. Grundsätzlich empfiehlt
sich die frühzeitige Kontaktaufnahme
mit der Fachstelle für den Informa-
tionsaustausch, die Reservation von
allfälligen Routennummern und die
Koordination auf kantonaler Ebene.
Ein wichtiger Ansatz bei neuen Nut-
zungen ist - wo immer möglich - die
Entflechtung. Auch die Aufhebung
von einzelnen Wanderwegen ist kein
Tabu.

Für eine nachhaltige Sicherung der
Langsamverkehrswege braucht es
eine behörden- und grundeigentü-
merverbindliche Festlegung der Li-
nienführungen. Im regionalen Richt-
plan werden die verschiedenen Inter-

Graubünden ist von seiner topografi-
schen Beschaffenheit her geradezu
als “Wander- und Mountainbikeland”
prädestiniert. Das von den Gemein-
den und Wegkorperationen gut un-
terhaltene Wegnetz in einer kulturell
und landschaftlich äusserst reichen
und vielfältigen Landschaft bietet
eine hervorragende Grundlage für
einen nachhaltigen Tourismus mit
hoher regionaler Wertschöpfung. Ent-
sprechend sind denn auch auf Kan-
tonsgebiet bereits rund 12'000 Kilo-
meter Wege und Pfade signalisiert.
Angetrieben von der boomenden
Nachfrage nach Aktivferien, sei es
mit Wandern, Velofahren oder Moun-
tainbiken, ist der Wunsch nach neu-
en, signalisierten Wander- und Moun-
tainbikerouten oder auch Themen-
wegen ungebrochen. Dabei sind
aber gewisse gesetzliche und plane-
rische Vorgaben unter Einbezug aller
betroffenen Stellen und Interessen
zu beachten.

erheblichen
Eingriffen in die Wegnetze des Lang-
samverkehrs das Vorhaben der
Fachstelle zur Prüfung und Stellung-
nahme vorzulegen ist. Als erhebliche
Eingriffe gelten die Aufhebung und
Verlegung von Wegabschnitten
sowie Bauten, Anlagen und Vorkeh-
rungen, welche die Benützung dau-

Der Nutzer sind viele

So sind bei Vorhaben, welche die si-
gnalisierten Wanderwege betreffen,
die Bestimmungen des Fuss- und
Wanderweggesetz und des kantona-
len Strassengesetzes sowie der dazu-
gehörigen Verordnungen zu befol-
gen. Dabei gilt, dass bei

Gemäss Strassengesetz sind die Ge-
meinden und der Kanton für die In-
frastrukturen des Langsamverkehrs
zuständig, welche im Wesentlichen
aus den Wander- und Velowegen so-
wie den Mountainbikerouten beste-
hen. Auf kantonaler Ebene ist dies
die Fachstelle für Langsamverkehr
im Tiefbauamt Graubünden. Sie ko-
ordiniert die verschiedenen Vorha-
ben im Kanton, leitet die kantonalen
Projekte, führt die Netze des Lang-
samverkehrs und ist Anlaufstelle für
Beitragsgesuche und fachliche Bera-
tung. Die Fachstelle ist erreichbar un-
ter Telefon 081 257 3711 oder per E-
Mail an peter.stirnimann@tba.gr.ch.

Unter
publiziert die Fachstelle verschie-
denste Informationen zum Langsam-

www.langsamverkehr.gr.ch

verkehr in Graubünden: Die signal-
isierten Wegnetze werden im geo-
grafischen Informationssystem
(GIS) des Kantons geführt und als
Map-Service dargestellt. Die ver-
schiedenen Mobilitätsformen mit den
nationalen, regionalen und lokalen
Routen lassen sich einzeln darstel-
len und Detailinformationen dazu ab-
rufen. Im Handbuch Langsamver-
kehr Graubünden findet sich viel Wis-
senswertes zu den Themen gesetzli-
che Randbedingungen, Normen und
Richtlinien, Ablaufprozesse und Si-
gnalisation. Das Handbuch wird onli-
ne im PDF-Format im Einzelblattsys-
tem geführt. Mängel an Signalisa-
tion oder Wegen lassen sich von je-
dermann online melden bzw. inklusi-
ve allfälligen Schadenfotos auf der
Homepage erfassen. Im folgenden,

Beratung und Informationen bei der Fachstelle
über die Webseite gesteuerten Pro-
zess wird die Meldung an die zustän-
dige Stelle weitergeleitet für die Scha-
densbehebung, und am Schluss gibt
es eine Rückmeldung an die Melde-
person über die erfolgtenArbeiten.

Als Unterstützung sind einzelne Auf-
gaben mit Leistungsaufträgen an ver-
schiedene Organisationen delegiert.
An erster Stelle ist die BAW Bündner
Wanderwege zu nennen. Ihren Auf-
wand für die Unterstützung der Ge-
meinden und weiterer Organisatio-
nen bei der Planung, Realisierung
und Erhaltung der Wanderwege ent-
schädigt der Kanton. Die Signalisa-
tionsaufträge erhält die BAW direkt
von den Gemeinden, welche ihrer-
seits mit Kantonsbeiträgen unter-
stützt werden.

und einem Vertreter der Bündner
Umweltorganisationen werden das
Projekt eng begleiten.

Unter der Leitung der Fachstelle für
Langsamverkehr ist das Projekt mitt-
lerweile gestartet worden. Eine ex-
terne Projektleitung wird für die
erste Realisierungsetappe 2010 -
2011 in einem ersten Schritt die
Massnahmen priorisieren und diese
anschliessend mit massnahmen-
spezifischen Arbeitsgruppen im De-
tail ausarbeiten und in Pilotanwen-
dungen testen. Erste Resultate soll-
ten bereits auf die Sommersaison
2011 hin eingesetzt werden kön-
nen.

Der Ist-Zustand und die anvisierten Ziele im Spiderdiagramm

Das Handbuch auf www.langsamverkehr.gr.ch hilft weiter bei Vorhaben des
Langsamverkehrs.

essen offengelegt, aufeinander abge-
stimmt und die Wegführungen fest-
gelegt. Mit der Genehmigung durch
die Regierung erhält er Rechtskraft.
Mit der Aufnahme in den generellen
Erschliessungsplan auf Stufe Ge-
meinde werden die Langsamver-
kehrswege auch für die Grundeigen-
tümer verbindlich (Durchgangsrech-
te). Bei Wegneubauten oder grösse-
ren Ausbauten sind die Vorgaben für
das Bauen ausserhalb der Bauzone
zu beachten (BAB-Verfahren). Die
verschiedenen Verfahren erfordern
einen gewissen Aufwand, sie sind
aber für trag- und bewilligungsfähige
Projekte unabdingbar. Nur so sind die
Investitionen in Signalisation, Weg-
ausbauten und Marketing langfristig
sichergestellt.

Für allfällige Beiträge von Kanton und
Bund ist ein Konzept einzureichen,
welches die wesentlichen Aspekte
des Vorhabens kurz darstellt. Ent-
scheidend für die Genehmigung und
Beitragssprechung sind dabei die an-
visierte Wertschöpfung, die Veranke-
rung in der Region und verbindliche
Aussagen zum langfristigen Unter-
halt von Signalisation und Wegen.

Dezentrale Wertschöpfung ist auch für SAC-Hütten wichtig.
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HB Langsamverkehr / Prozesse

TIEFBAUAMT GRAUBÜNDEN

HB Langsamverkehr / Wegweiser

Wegweiser Mountainbiken mit Routenfeldern

Detailabmessungen 1:4 / Material
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Herstellung:

Farben:

Befestigung:

Alureliefguss Cuprasil 75; t = 5 bzw. 8 mm; Ecken runden/brechen: Spitze R = 3 mm, übrige R = 1 mm

Grund RAL 3003 Rubinrot; Rahmen und Piktogramm RAL 9016 Verkehrsweiss

mit Alubügel (Normblatt 7.61ff) oder Rohrbride (Normblatt 7.65ff)

25.02.10
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TIEFBAUAMT GRAUBÜNDEN

HB Langsamverkehr / Wegweiser

Wegweiser Wandern* mit Routenfeldern
)

Wegweisertypen

410

5.38.1R/L

410

5.38.2R/L

410

5.38.3R/L

410

5.38.1D

410

5.38.2D

410

5.38.3D

6
0

6
0

410

410

350

60

60

1
2
0

*) Wandern

*) Bergwandern
*) Alpinwandern

345
5

4
0

(1
/3

)
4
0

(1
/3

)
4
0

(1
/3

)

5
3
5

5
3
7
.5

3
7
.5

1
2
0

1
2
0

Anordnung Routenfelder

299

299

188

188

16

16

16

16

16

95

95

95

95

95

95

9
5

9
5

1
2
.5

1
2
.5

1
2
.5

1
2
.5

Herstellung:

Farben:

Befestigung:

Alureliefguss Cuprasil 75; t = 5 bzw. 8 mm; Ecken runden/brechen: Spitze R = 3 mm, übrige R = 1 mm

Grund 4E405 Postgelb / blau RAL 5015;

Spitze RAL 9016 Verkehrsweiss + RAL 3020 Verkehrsrot resp. RAL 5015 Himmelblau, Steg schwarz

mit Alubügel (Normblatt 5.61ff) oder Rohrbride (Normblatt 5.67)

Detailabmessungen 1:4 / Material

23.10.09

5.38
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Mit graubündenBIKE zur führenden Bikeregion
Gemäss Wirtschaftsleitbild Grau-
bünden 2010 soll der Kanton Grau-
bünden die führende Ferienregion
der Alpen mit qualitativ hoch ste-
henden touristischen Produkten
werden. In diesem Sinne haben das
Amt für Wirtschaft und Tourismus
sowie die Fachstelle Langsamver-
kehr des Tiefbauamtes ein Projekt
mit dem Ziel lanciert, Graubünden
als führenden Anbieter von naturak-
tiver Erholung mit den Sportarten
Mountainbiken, Wandern, Nordic-
walking, Winterwandern sowie wei-
teren Aktivitäten der Human Powe-
red Mobility zu positionieren.

In einem ersten Schritt erstellte ein
externes Büro ein konkretes Kon-
zept für den Schwerpunkt Moun-
tainbike. In Interviews mit den Tou-
rismusdestinationen und anderen
Leistungsträgern wurden die Ist-
Situation und die Bedürfnisse auf-
genommen, Ziele definiert und kon-
krete Massnahmen vorgeschlagen.
Mit gesamthaft 3.6 Millionen Fran-
ken inklusive Eigenleistungen der
Beteiligten sollen in den Jahren
2010 bis 2013 rund 30 Massnah-
men umgesetzt werden. Eine wich-
tige Rolle spielen verbindliche Qua-
litätsstandards und standardisierte
Werkzeuge, welche es den einzel-
nen Destinationen erlauben, ihr spe-
zifisches Angebot unter dem Label
Graubünden auf einem hohen Stan-
dard weiterzuentwickeln und zu ver-
markten.

Das Konzept stiess bei der im Kan-
ton weitgestreuten Vernehmlassung
auf ein positives Echo. Ende März
genehmigte die Regierung das von
der Fachstelle für Langsamverkehr
eingereichte Projekt und einen Bei-
trag von gesamthaft maximal 1.5
Millionen Franken mit Mitteln der

.
Die Stiftung für Innovation, Entwick-
lung und Forschung Graubünden si-
cherte vorerst 500'000 Franken zu.
Ein weiterer substantieller Beitrag
wird bei einem erfolgreichen Pro-
jektverlauf in Aussicht gestellt. Ein
vom Amt für Wirtschaft und Touris-
mus eingesetzter Beirat mit Mitglie-
dern aus der Tourismuswirtschaft

Neuen Regionalpolitik des Bundes
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Von der Idee zur signalisierten Route

ernd beeinträchtigen. Dazu gehört
beispielsweise auch das Signalisie-
ren von Mountainbikerouten auf Wan-
derwegen. Grundsätzlich empfiehlt
sich die frühzeitige Kontaktaufnahme
mit der Fachstelle für den Informa-
tionsaustausch, die Reservation von
allfälligen Routennummern und die
Koordination auf kantonaler Ebene.
Ein wichtiger Ansatz bei neuen Nut-
zungen ist - wo immer möglich - die
Entflechtung. Auch die Aufhebung
von einzelnen Wanderwegen ist kein
Tabu.

Für eine nachhaltige Sicherung der
Langsamverkehrswege braucht es
eine behörden- und grundeigentü-
merverbindliche Festlegung der Li-
nienführungen. Im regionalen Richt-
plan werden die verschiedenen Inter-

Graubünden ist von seiner topografi-
schen Beschaffenheit her geradezu
als “Wander- und Mountainbikeland”
prädestiniert. Das von den Gemein-
den und Wegkorperationen gut un-
terhaltene Wegnetz in einer kulturell
und landschaftlich äusserst reichen
und vielfältigen Landschaft bietet
eine hervorragende Grundlage für
einen nachhaltigen Tourismus mit
hoher regionaler Wertschöpfung. Ent-
sprechend sind denn auch auf Kan-
tonsgebiet bereits rund 12'000 Kilo-
meter Wege und Pfade signalisiert.
Angetrieben von der boomenden
Nachfrage nach Aktivferien, sei es
mit Wandern, Velofahren oder Moun-
tainbiken, ist der Wunsch nach neu-
en, signalisierten Wander- und Moun-
tainbikerouten oder auch Themen-
wegen ungebrochen. Dabei sind
aber gewisse gesetzliche und plane-
rische Vorgaben unter Einbezug aller
betroffenen Stellen und Interessen
zu beachten.

erheblichen
Eingriffen in die Wegnetze des Lang-
samverkehrs das Vorhaben der
Fachstelle zur Prüfung und Stellung-
nahme vorzulegen ist. Als erhebliche
Eingriffe gelten die Aufhebung und
Verlegung von Wegabschnitten
sowie Bauten, Anlagen und Vorkeh-
rungen, welche die Benützung dau-

Der Nutzer sind viele

So sind bei Vorhaben, welche die si-
gnalisierten Wanderwege betreffen,
die Bestimmungen des Fuss- und
Wanderweggesetz und des kantona-
len Strassengesetzes sowie der dazu-
gehörigen Verordnungen zu befol-
gen. Dabei gilt, dass bei

Gemäss Strassengesetz sind die Ge-
meinden und der Kanton für die In-
frastrukturen des Langsamverkehrs
zuständig, welche im Wesentlichen
aus den Wander- und Velowegen so-
wie den Mountainbikerouten beste-
hen. Auf kantonaler Ebene ist dies
die Fachstelle für Langsamverkehr
im Tiefbauamt Graubünden. Sie ko-
ordiniert die verschiedenen Vorha-
ben im Kanton, leitet die kantonalen
Projekte, führt die Netze des Lang-
samverkehrs und ist Anlaufstelle für
Beitragsgesuche und fachliche Bera-
tung. Die Fachstelle ist erreichbar un-
ter Telefon 081 257 3711 oder per E-
Mail an peter.stirnimann@tba.gr.ch.

Unter
publiziert die Fachstelle verschie-
denste Informationen zum Langsam-

www.langsamverkehr.gr.ch

verkehr in Graubünden: Die signal-
isierten Wegnetze werden im geo-
grafischen Informationssystem
(GIS) des Kantons geführt und als
Map-Service dargestellt. Die ver-
schiedenen Mobilitätsformen mit den
nationalen, regionalen und lokalen
Routen lassen sich einzeln darstel-
len und Detailinformationen dazu ab-
rufen. Im Handbuch Langsamver-
kehr Graubünden findet sich viel Wis-
senswertes zu den Themen gesetzli-
che Randbedingungen, Normen und
Richtlinien, Ablaufprozesse und Si-
gnalisation. Das Handbuch wird onli-
ne im PDF-Format im Einzelblattsys-
tem geführt. Mängel an Signalisa-
tion oder Wegen lassen sich von je-
dermann online melden bzw. inklusi-
ve allfälligen Schadenfotos auf der
Homepage erfassen. Im folgenden,

Beratung und Informationen bei der Fachstelle
über die Webseite gesteuerten Pro-
zess wird die Meldung an die zustän-
dige Stelle weitergeleitet für die Scha-
densbehebung, und am Schluss gibt
es eine Rückmeldung an die Melde-
person über die erfolgtenArbeiten.

Als Unterstützung sind einzelne Auf-
gaben mit Leistungsaufträgen an ver-
schiedene Organisationen delegiert.
An erster Stelle ist die BAW Bündner
Wanderwege zu nennen. Ihren Auf-
wand für die Unterstützung der Ge-
meinden und weiterer Organisatio-
nen bei der Planung, Realisierung
und Erhaltung der Wanderwege ent-
schädigt der Kanton. Die Signalisa-
tionsaufträge erhält die BAW direkt
von den Gemeinden, welche ihrer-
seits mit Kantonsbeiträgen unter-
stützt werden.

und einem Vertreter der Bündner
Umweltorganisationen werden das
Projekt eng begleiten.

Unter der Leitung der Fachstelle für
Langsamverkehr ist das Projekt mitt-
lerweile gestartet worden. Eine ex-
terne Projektleitung wird für die
erste Realisierungsetappe 2010 -
2011 in einem ersten Schritt die
Massnahmen priorisieren und diese
anschliessend mit massnahmen-
spezifischen Arbeitsgruppen im De-
tail ausarbeiten und in Pilotanwen-
dungen testen. Erste Resultate soll-
ten bereits auf die Sommersaison
2011 hin eingesetzt werden kön-
nen.

Der Ist-Zustand und die anvisierten Ziele im Spiderdiagramm

Das Handbuch auf www.langsamverkehr.gr.ch hilft weiter bei Vorhaben des
Langsamverkehrs.

essen offengelegt, aufeinander abge-
stimmt und die Wegführungen fest-
gelegt. Mit der Genehmigung durch
die Regierung erhält er Rechtskraft.
Mit der Aufnahme in den generellen
Erschliessungsplan auf Stufe Ge-
meinde werden die Langsamver-
kehrswege auch für die Grundeigen-
tümer verbindlich (Durchgangsrech-
te). Bei Wegneubauten oder grösse-
ren Ausbauten sind die Vorgaben für
das Bauen ausserhalb der Bauzone
zu beachten (BAB-Verfahren). Die
verschiedenen Verfahren erfordern
einen gewissen Aufwand, sie sind
aber für trag- und bewilligungsfähige
Projekte unabdingbar. Nur so sind die
Investitionen in Signalisation, Weg-
ausbauten und Marketing langfristig
sichergestellt.

Für allfällige Beiträge von Kanton und
Bund ist ein Konzept einzureichen,
welches die wesentlichen Aspekte
des Vorhabens kurz darstellt. Ent-
scheidend für die Genehmigung und
Beitragssprechung sind dabei die an-
visierte Wertschöpfung, die Veranke-
rung in der Region und verbindliche
Aussagen zum langfristigen Unter-
halt von Signalisation und Wegen.

Dezentrale Wertschöpfung ist auch für SAC-Hütten wichtig.
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HB Langsamverkehr / Wegweiser

Wegweiser Mountainbiken mit Routenfeldern

Detailabmessungen 1:4 / Material
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Herstellung:

Farben:

Befestigung:

Alureliefguss Cuprasil 75; t = 5 bzw. 8 mm; Ecken runden/brechen: Spitze R = 3 mm, übrige R = 1 mm

Grund RAL 3003 Rubinrot; Rahmen und Piktogramm RAL 9016 Verkehrsweiss

mit Alubügel (Normblatt 7.61ff) oder Rohrbride (Normblatt 7.65ff)
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HB Langsamverkehr / Wegweiser

Wegweiser Wandern* mit Routenfeldern
)
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Herstellung:

Farben:

Befestigung:

Alureliefguss Cuprasil 75; t = 5 bzw. 8 mm; Ecken runden/brechen: Spitze R = 3 mm, übrige R = 1 mm

Grund 4E405 Postgelb / blau RAL 5015;

Spitze RAL 9016 Verkehrsweiss + RAL 3020 Verkehrsrot resp. RAL 5015 Himmelblau, Steg schwarz

mit Alubügel (Normblatt 5.61ff) oder Rohrbride (Normblatt 5.67)

Detailabmessungen 1:4 / Material
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Signalisieren für unsere Gäste

ren, zu dieser Duldsamkeit der Wan-
derer geführt haben. Vielfach dürfte
der keuchende oder gar das Moun-
tainbike schleppende Fahrer wohl
eher das Mitleid im Wanderer we-
cken als den heiligen Zorn über des-
sen Frevel.

Im Gegensatz zu anderen Kantonen
vertreten wir dediziert die Meinung,
dass das Konfliktpotential zwischen
Wanderer und Mountainbiker gera-
de auf schmalen Pfaden wesentlich
kleiner ist als auf breiten Wald- und
Flurwegen. Die entscheidende Ge-
schwindigkeitsdifferenz ist in der
Regel auf solchen Pfaden wesent-
lich geringer, der Biker trifft so nicht
unverhofft auf die anderen Wegbe-
nützer. Eine Beschränkung von si-

Fremsprachige und sehbehinderte Gäste
profitieren von einem einheitlichen Num-
merierungskonzept für die gesamte Weg-
weisung des Langsamverkehrs.

Basis der Signalisation des Lang-
samverkehrs ist die Norm 640 829
der Vereinigung der Schweizer
Strassenfachleute (VSS) welche die
einheitliche Wegweisung für Wan-
dern, Velofahren, Biken und Skaten
regelt. Die kantons- bzw. schweiz-
weit einheitliche Erscheinungsform
der Wegweisung im Langsamver-
kehr erleichtert dem Gast und Frei-
zeitsportler das Erkennen “seiner”
Route. Sie hilft damit, allfällige Kon-
flikte zwischen den verschiedenen
Nutzergruppen zu entschärfen. Eine
normierte und qualitativ hochste-
hende Signalisation ist eine wichtige
Grundvoraussetzung für einen zu-
friedenen Feriengast, wie verschie-
dene aktuelle Untersuchungen zei-
gen. Das Nummerierungskonzept

mit einstelligen Nummern für natio-
nale Route, zweistellige für regiona-
le und dreistellige für lokale ist ein-
fach verständlich, einfach umsetz-
bar und – besonders wichtig - auch
einfach kommunizier- und lesbar.
Das gilt speziell für unsere fremd-
sprachigen Gäste, welchen eine
Routennummer sicher einfacher zu
vermitteln ist als eine Wegbeschrei-
bung mit Lokalnamen. Für Sehbe-
hinderte wichtig sind Grösse und
Farbkontrast der Routenfelder.

Nicht zulässig ist das Montieren von
selber gestalteten Wegweisern für
eigene Themenwege und derglei-
chen. Sie verstossen gegen die
s Signalisationsver-
ordnung (SSV) des Bundes.
chweizerische

Mit dem Inventarplan Wanderwege
legte die Regierung im Jahr 1990
fest, dass ein grosser Teil der Wege
ins kantonale Wanderwegnetz auf-
genommen wurde. Das anfangs der
neunziger Jahre boomartig aufkom-
mende Mountainbike verlangte aber
ebenfalls seinen Platz abseits des
öffentlichen Strassennetzes, womit
die Wanderer plötzlich mit einer
neuen Spezies von Wegbenützern
konfrontiert wurden. Die gelegentli-
chen Auseinandersetzungen um
das Wegrecht machten aber bald
einer gegenseitigen Toleranz Platz.
Nicht zuletzt dürfte dank gestiege-
ner Fahrkünste und technischer Fort-
schritte der Drang der Mountainbi-
ker zum Singletrail, zum Befahren
auch schmaler Pfade und Wegspu-

gnalisierten Mountainbikerouten auf
beispielsweise mindestens 2.50
Meter breite Waldstrassen ist damit
eher kontraproduktiv, denn kaum
ein "angefressener" Mountainbiker
wird sich an solche Wegweisungen
halten. Die Fachstelle für Langsam-
verkehr hat es sich zur Pflicht ge-
macht, wo überall möglich an die ge-
genseitige Toleranz der verschiede-
nen Wegbenützer zu appellieren, so
zum Beispiel auf Wander- oder Bike-
karten und Informationstafeln. Trotz
des vergleichsweise grossen nutz-
baren Wegnetzes von über 17'000
Kilometern ist angesichts der stei-
genden Zahl an Nutzern und neuen
Nutzergruppen ein Miteinander un-
umgänglich.Auch Biker sind des öftern zu Fuss unterwegs...

Der gemeinsame Weg ist das Ziel
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